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Defi nition KMU: Unternehmen, die 2 von 3 der folgenden Kriterien erfüllen: < 250 MA, < 25 Mio. € Jahresbilanzsumme, < 50 Mio. € Umsatzerlöse 

Abkürzungen: *PIE: Public Interest Entity = kapitalmarktorientierte Unternehmen, Banken, Versicherungen. CSRD-Welle 1 (seit GJ 2024): große PIEs > 500 MA  |  **RR = Rechtsrahmen, AP = Anwendungspfl icht  |  *** VSME-Standard (Voluntary Standard for SMEs), ESRS (European Sustainability Reporting Standards)

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument eine einheitliche Personenbezeichnung verwendet. Diese gilt gleichermaßen für alle Geschlechter. Alle Personen sollen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.

Nähere Informationen zum 
Programm IBW/EFRE- & JTF 
fi nden Sie auf www.efre.gv.at.

EmpCo
(Empowering Consumers for 
the Green Transition)
Schutz vor irreführenden Um-
weltaussagen (Greenwashing). 
Verbietet u. a. nicht nachweisbare 
Umweltaussagen und Werbung 
mit CO2-Kompensation. Die er-
gänzende Green Claims Directive 
soll Mindeststandards und unab-
hängige Prüfung einführen.

Rechtsrahmen:
- März 2024: In Kraft getreten
- März 2026: Frist für nationale Umsetzung 
- Seit März 2026: Nationale Umsetzung 
  (AT: UWG-Novelle noch ausständig)

Anwendungspfl ichten:
-  Ab 27. September 2026: Alle Unternehmen, 

die Umweltaussagen gegenüber Verbraucher 
tre� en

  Bestandsaufnahme aller Umwelt- und Nachhaltig-
keitsaussagen durchführen (Verpackungen, Website, 
Werbung, Produktnamen)

  Begri� e wie „umweltfreundlich" oder „grün" sind 
nur zulässig, wenn eine nachweisbare „anerkannte 
hervorragende Umweltleistung" vorliegt (z. B. EU 
Ecolabel, EMAS). Generische Claims ohne Nachweis 
sind verboten. 

  CO2-Kompensations-Claims streichen: Werbung mit 
klimaneutral auf Produktebene basierend auf O� set-
ting ist per se unzulässig

  Selbst erstellte Umweltsiegel entfernen, sofern sie nicht 
auf einem unabhängig geprüften Zertifi zierungssystem 
beruhen

  Zukunftsversprechen absichern: Aussagen wie klima-
neutral bis 2030 sind nur zulässig mit konkretem 
Reduktionsplan, messbaren Zwischenzielen und un-
abhängiger Verifi zierung

  Informationspfl ichten erfüllen: Verbraucher aktiv über 
Haltbarkeit, Reparierbarkeit und Software-Update-
Dauer der Produkte informieren

  Kommunikation frühzeitig an neue Vorgaben anpassen

  Vertrauen bei Konsument:innen durch verifi zierbare 
Umweltaussagen stärken

  Nachhaltigkeitssiegel mit anerkanntem Zertifi zierungs-
system nutzen

  Interne Prozesse zur Überprüfung von Umweltaussagen 
etablieren

  Glaubwürdige Nachhaltigkeitskommunikation als Wett-
bewerbsvorteil nutzen

PPWR – Verpackungsverord-
nung (EU) 2025/40
In Kraft seit 11.02.2025
Gilt ab 12.08.2026
EU-weit einheitliche Verordnung 
für Verpackungen und Ver-
packungsabfälle. Ziele: Verpa-
ckungen bis 2030 recyclingfähig, 
Abfallreduktion (5 % bis 2030, 
15 % bis 2040), Mindest-Rezy-
klat-Anteile, Mehrwegsysteme, 
harmonisierte Kennzeichnung.

Rechtsrahmen:
- Februar 2025: In Kraft getreten

Anwendungspfl ichten:
-  Ab 12. August 2026: Verordnung gilt allgemein 

(u. a. PFAS-Grenzwerte für lebensmittel-
berührende Verpackungen, Konformitäts- und 
Dokumentationspfl ichten)

-  Ab 2030: Mindestanforderungen Recyclingfä-
higkeit, Rezyklat-Quoten für Kunststo� , Einweg-
verbote (z. B. Gastro-Kleinverpackungen)

-  Ab 2035: Großmaßstäbliches Recycling aller 
Verpackungen muss möglich sein

  Konformitätsbewertung für jede Verpackungsart 
durchführen, technische Dokumentation erstellen

  Verpackungsminimierung: Gewicht und Volumen auf 
das funktional notwendige Maß reduzieren

  PFAS-Grenzwerte bei lebensmittelberührenden Ver-
packungen einhalten

  Harmonisierte Kennzeichnung anbringen (Material, 
Entsorgung): Details durch Durchführungsrechtsakte 
(frühestens ab 2028)

  Digitale Informationen bereitstellen (z. B. QR-Code) für 
bestimmte Verpackungsangaben

  Ab 2030: Recyclingfähigkeit nachweisen, Mindest-Re-
zyklat-Anteile einhalten, keine Einwegplastik-Kleinver-
packungen im Gastrobereich

  Ab 2035: Verpackungen müssen in einem existierenden 
Recyclingsystem großmaßstäblich verwertet werden 
können

  Erweiterte Herstellerverantwortung (EPR): Registrierung 
u. fi nanzielle Beiträge für Sammlung u. Recycling

  Verpackungsdesign frühzeitig auf Recyclingfähigkeit 
optimieren

  Mehrweg- und Nachfüllsysteme evaluieren

  Rezyklat-Einsatz erhöhen u. Lieferantenbeziehungen für 
Sekundärrohsto� e aufbauen

  Innovative, nachhaltige Verpackungslösungen als Markt-
di� erenzierung nutzen

  Verpackungsreduktion als Kostensenkungshebel nutzen

Right-to-Repair-Richtlinie
(EU) 2024/1799
In Kraft seit 30.07.2024
Umsetzung bis 31.07.2026
Hersteller bestimmter Produkte 
müssen Reparaturen auch nach 
Ablauf der Gewährleistung durch-
führen. Reparatur verlängert 
Gewährleistung um 1 Jahr. Verbot 
von Reparaturhindernissen (ver-
traglich, Hardware, Software).

Rechtsrahmen:
- Juli 2024: In Kraft getreten

- Bis Juli 2026: Nationale Umsetzung

Anwendungspfl ichten:
-  Seit Juni 2025: Reparierbarkeitsanforderungen 

und Energielabel für Smartphones und Tablets 
(eigene Ökodesign-VO)

-  Ab 31. Juli 2026: Hersteller von Produkten mit 
Ökodesignreparierbarkeitsverordnung (Anhang 
II)

Hinweis: Erweiterung der Produktgruppen
mit neuen Ökodesign-Rechtsakten

   Reparaturinfrastruktur aufbauen

  Reparaturpfl icht nach Gewährleistung: Auf Verlangen 
des Verbrauchers muss das Produkt zu einem ange-
messenen Preis und in angemessener Frist repariert 
werden

  Ersatzteile über die in der jeweiligen Ökodesign-Ver-
ordnung festgelegte Dauer verfügbar halten (z. B. 7 
Jahre für Smartphone-Displays/Akkus)

  Reparaturinformationen und -anleitungen für un-
abhängige Werkstätten zugänglich machen

  Keine Reparaturhindernisse einbauen: Verbot von 
vertraglichen, hardware- oder softwareseitigen Maß-
nahmen, die Reparaturen durch Dritte verhindern

  Standardisiertes Reparatur-Informationsformular 
bereitstellen (Preis, Dauer, Bedingungen)

  Hinweis Kaufrecht: Wählt der Verbraucher Reparatur 
statt Ersatzlieferung, verlängert sich die Gewährleis-
tung um 12 Monate (betri� t alle Verkäufer)

  Reparatur-Services als Kundenbindungsinstrument und 
neue Einnahmequelle nutzen

  Produkte von Anfang an reparierbar gestalten 
(Design for Repair)

  Take-Back- und Refurbishment-Programme aufbauen

  Reparatur-Netzwerke und Partnerschaften mit unabhän-
gigen Werkstätten stärken

  Kreislaufwirtschaftliche Geschäftsmodelle evaluieren

CBAM (Carbon Border 
Adjustment Mechanism)
CO2-Grenzausgleich: Wer be-
stimmte CO2-intensive Waren 
(z. B. Stahl, Aluminium, Zement) 
aus Nicht-EU-Ländern importiert, 
muss CO2-Zertifi kate kaufen. So 
wird verhindert, dass Unterneh-
men ihre Produktion in Länder 
mit niedrigeren Klimaaufl agen 
verlagern (sog. Carbon Leakage).

Rechtsrahmen:
-  Mai 2023: In Kraft getreten

-  Oktober 2023: Übergangsphase gestartet

- Januar 2026: Start defi nitive Phase

Anwendungspfl ichten:
-  Seit 01. Januar 2026: Importeure von Zement, 

Eisen/Stahl, Aluminium, Düngemittel, Strom und 
Wassersto�  aus Nicht-EU-Ländern — 
Zulassung als CBAM-Anmelder erforderlich

-  Ab 01. Februar 2027: Verkauf der CBAM-Zer-
tifi kate

-  Bis 30. September 2027: erste CBAM-Erklärung 
& Abgabe (Importjahr 2026)

  Status als zugelassener CBAM-Anmelder beantragen 
(über CBAM-Register), quartalsweise Mindestzahl an 
Zertifi katen vorhalten (ab Importjahr 2027)

  Emissionsdaten der importierten Waren erheben: 
Graue Emissionen (direkt und indirekt) pro Produkt 
vom Hersteller im Drittland bescha� en

  CBAM-Zertifi kate kaufen (Preis orientiert sich am EU-
ETS-Preis)

  Quartalsweise Mindestzahl an Zertifi katen vorhalten

  Jährliche CBAM-Erklärung im CBAM-Register ein-
reichen (erstmals bis 30. September 2027 für das Jahr 
2026)

(Im Drittland bereits gezahlte CO2-Preise können an-
gerechnet werden)

  CO2-Fußabdruck in der Lieferkette systematisch erfassen

  Umstieg auf Lieferanten mit geringeren Emissionen prüfen

  Langfristig auf sauberere Produktionsverfahren setzen

  Dekarbonisierungsprojekte anstoßen

  Wettbewerbsfähigkeit durch frühzeitige CO2-Reduktion 
sichern

  

EU-Taxonomie-Verordnung
Ein EU-weites Klassifi kationssystem, das festlegt, welche 
wirtschaftlichen Aktivitäten als ökologisch nachhaltig gel-
ten. Berichtspfl ichtige Unternehmen müssen o� enlegen, 
welcher Anteil ihres Umsatzes, ihrer Investitionen 
(CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx) auf solche 
nachhaltigen Aktivitäten entfällt.

Sinnvoll, um wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten oder Daten an berichtspfl ichtige Kunden liefern zu 
können.

RR**: - Juli 2020: In Kraft getreten
-  Januar 2026: Vereinfachte O� enlegungsregeln (Delegierte VO (EU) 2026/73) in Kraft

AP**:-  Seit GJ 2022: O� enlegungspfl ichten für Finanzmarktteilnehmer
         -  Seit GJ 2021/22: PIE*s prüfen und Taxonomiefähigkeit und -konformität verö� entlichen

-  Seit GJ 2024: PIE*s prüfen und Taxonomiefähigkeit und -konformität verö� entlichen
-  Ab GJ 2027: Pfl icht für alle CSRD-pfl ichtigen Unternehmen

  Freiwillige Taxonomie-Analyse zur Identifi kation 
nachhaltiger Geschäftsfelder

  Nachhaltige Investments und Finanzierungsmög-
lichkeiten (Green Bonds) erschließen 

  Nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln, die 
taxonomiekonform sind

  Wettbewerbsvorteile durch als nachhaltig klas-
sifi zierte Aktivitäten sichern

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
AT: NaBeG (Nachhaltigkeitsberichtsgesetz)
EU-Rechtsrahmen für Nachhaltigkeitsberichterstattung. 
Unternehmen müssen im Geschäftsbericht o� enlegen, wie 
sie auf Umwelt und Gesellschaft wirken und wie Nachhal-
tigkeitsthemen ihr Geschäft beeinfl ussen (sog. „doppelte 
Wesentlichkeit"). Berichtet wird nach EU-Standards 
(ESRS = European Sustainability Reporting Standards). 

Sinnvoll, weil berichtspfl ichtige Kunden Daten anfragen werden -> VSME*** wurde extra dafür entwickelt.

RR**: - Januar 2023: In Kraft getreten
-  April 2025: „Stop the Clock"-Richtlinie (Verschiebung der Anwendungspfl icht)
-  Februar 2026: Omnibus-I-Richtlinie (Vereinfachung und Anpassung der Größengrenzen)
-  Bis März 2027: Nationale Umsetzung der Omnibus-Änderungen

AP**:-  Seit GJ 2024: PIEs* berichten nach ESRS***
-  Ab GJ 2027: EU-Unternehmen: > 1.000 MA und > 450 Mio. € Nettoumsatz
-  Ab GJ 2028: Nicht-EU-Unternehmen: Mutterkonzern > 450 Mio. € 

EU-Nettoumsatz mit EU-Tochter > 200 Mio. € Umsatz

  Freiwillige Berichterstattung nach anderen 
Standards (z. B. VSME-Standard***, GRI (Global 
Reporting Initiative), ...) erwägen, um Informati-
onsanfragen aus Lieferketten berichtspfl ichtiger 
Unternehmen zu bedienen

  ESG-Daten nutzen, um Attraktivität am Finanz-
markt und für Investor:innen zu erhöhen

  Wettbewerbsvorteile bei der Talentakquise durch 
transparente Nachhaltigkeitskommunikation

CSDDD (Corporate Sustainability Due 
Diligence Directive)
Gesetzliche Sorgfaltspfl icht für große EU-Unternehmen: 
Sie müssen prüfen, ob in ihren globalen Lieferketten 
Menschenrechte verletzt oder die Umwelt geschädigt 
wird – und dagegen vorgehen.

Sinnvoll, weil als Zulieferer indirekt betro� en, da große Kunden ESG-Daten anfragen werden.

RR**: - Juli 2024: In Kraft getreten
-  Februar 2026: Omnibus-I-Richtlinie (Vereinfachung und Verschiebung der Fristen)
-  Bis Juli 2028: Umsetzung in nationales Gesetz

AP**:-  Ab 26. Juli 2029: EU-Unternehmen mit > 5.000 MA UND > 1,5 Mrd. € Nettoumsatz weltweit und 
Nicht-EU-Unternehmen mit > 1,5 Mrd. € EU-Nettoumsatz

  Freiwillige Lieferketten-Risikoanalyse als Wettbewerbsvorteil (z. B. bei ö� entlichen Ausschreibungen, außer-
dem um Vertrauensbasis gegenüber Kund:innen und Ö� entlichkeit zu stärken, Image und Attraktivität für 
Investor:innen verbessern, auf Fragen großer Kund:innen, die CSDDD-pfl ichtig sind, vorbereitet sein

ESPR / Ökodesign-Verordnung
+ Digitaler Produktpass (DPP)
Rahmenverordnung für Nachhaltigkeitsanforderungen an 
nahezu alle physischen Güter am EU-Markt (Haltbarkeit, 
Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit, Digitaler Produktpass). 
Konkrete Anforderungen je Produktgruppe über delegierte 
Rechtsakte.

Sinnvoll, da je nach Produktgruppe verpfl ichtend (delegierte Rechtsakte abwarten). Vorbereitung 
empfohlen.

RR**: -  Juli 2024: In Kraft getreten
-  Ab 2026-2030: Delegierte Rechtsakte pro Produktgruppe

AP**:-  Ab 19. Juli 2026: Vernichtungsverbot für unverkaufte Textilien/Schuhe 
(Große Unternehmen > 250 MA)

-  Ab 19. Juli 2030: Vernichtungsverbot für mittlere Unternehmen (< 250 MA, ≤ 50 Mio. € Umsatz)
-  Je Produktgruppe: Ökodesign-Anforderungen und DPP treten mit dem jeweiligen delegierten 

Rechtsakt in Kraft

  Circular-Design-Prinzipien frühzeitig 
in die Produktentwicklung integrieren 

  Sobald verfügbar: DPP als Di� erenzierungsmerk-
mal und Transparenzinstrument nutzen

  Nachhaltige Geschäftsmodelle (Product-as-a-
Service, Leasing) evaluieren

  Innovation in Recyclingtechnologien und Sekun-
därrohsto� en

  Wettbewerbsvorteile durch nachhaltige Pro-
duktgestaltung erzielen

Freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung (VSME-
Standard***)
Freiwilliger EU-Berichtsstandard für nicht berichts-
pfl ichtige KMU (EFRAG, Dez. 2024). Schlankes Format 
mit Basis-Modul (B1–B11) und optionalem umfassendem 
Modul (C1–C9).

Empfohlen wenn:
  Kunden ESG-Daten verlangen
 Employer Branding verbessern

  Finanzierung/Kredit geplant
 Wettbewerbsvorteil sichern

Strategischer Vorteil
Mit einem freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht nach VSME*** beant-
wortet man ESG-Anfragen von Banken und Großkunden mit e�  zient 
mit einem Dokument statt mit Dutzenden Einzelfragebögen. Das 
spart Zeit, sichert die Position in der Lieferkette berichtspfl ichtiger 
Kunden und verscha� t einen Vorsprung, falls die Berichtspfl icht 
später doch greift.

  VSME-Standard herunterladen und Anforderun-
gen prüfen

  Mit Basis-Modul starten (niedrige Einstiegshür-
de)

  CO2-Bilanz als Kernstück

  Wesentlichkeitsanalyse (vereinfacht)

   Green Tech Valley: VSME-Workshops & Temp-
lates

CO2-Bilanzierung & Klimastrategie
Systematische Erfassung der Treibhausgasemissionen 
(Corporate Carbon Footprint nach GHG Protocol, Scope 
1–3) als Grundlage für Klimastrategie und Reduktions-
ziele.

Relevant wenn:
  Energieintensiv
  Kunden fordern CO2-Daten
  Förderungen beantragt
  Energiekosten senken

Strategischer Vorteil 
Die CO2-Bilanz deckt die größten Energie- und Kostentreiber auf – oft 
mit direktem Einsparpotenzial. Zugleich ist sie oft Pfl ichtgrundlage für 
Förderungen, grüne Finanzierungen und CO2-Anfragen von Kunden. 
Wer früh misst, reduziert gezielt seinen Impact, statt unter Zeitdruck 
und Reputationsrisiko.

  Corporate Carbon Footprint (CCF) berechnen

  Scope 1+2 priorisieren, Scope 3 planen

   Reduktionsziele setzen (z. B. SBTi für KMU)

   Energiee�  zienz-Maßnahmen umsetzen

   PV-Anlage / Grünstrom prüfen

   Green Tech Valley: CCF-Tools & Förderberatung

ESG-Rating & Employer Branding
Extern validierte Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung 
(z. B. EcoVadis) scha� t Vertrauen bei B2B-Kunden und 
Banken. Sichtbares Engagement stärkt zugleich die 
Arbeitgebermarke im Wettbewerb um Fachkräfte.

Relevant wenn:
  Ö� entl. Aufträge angestrebt
  Fachkräftemangel
  B2B-Kunden ESG fordern
  Finanzierung geplant

Strategischer Vorteil 
Ein extern geprüftes ESG-Rating (z. B. EcoVadis) ist im B2B-Geschäft 
zunehmend Eintrittskarte für Ausschreibungen und große Kunden. 
Glaubwürdig kommuniziert, stärkt nachhaltiges Engagement zugleich 
die Arbeitgebermarke, ein spürbarer Vorteil im Wettbewerb um Fach-
kräfte.

  EcoVadis oder vergleichbares Rating beantragen

  Nachhaltigkeitsstrategie auf Website kommuni-
zieren

  Green Jobs u. Nachhaltigkeitskompetenzen fördern

  Mitarbeiter:innen einbinden (Green Team)

  Green Tech Valley: Skills & Kompetenzen, 
www.greentech.at/skills

Kreislaufwirtschaft & Ressourcene�  zienz
Material, Energie und Abfälle im Kreislauf führen statt 
linear verbrauchen – durch Wiederverwendung, 
Reparatur und Sekundärrohsto� e.

Empfohlen wenn:
  Hoher Materialkostenanteil
  abhängig v. Rohsto�  mporten
  Kunden Kreislaufwirt. fordern
  Hohe Abfallkosten

Strategischer Vorteil 
Material im Kreislauf zu führen senkt Einkaufs- und Entsorgungskosten 
und macht unabhängiger von schwankenden Rohsto� preisen und 
Importen. Langlebige, reparierbare Produkte erschließen neue Erlös-
modelle (Reparatur, Leasing) und erfüllen wachsende Kreislauf-An-
forderungen von B2B-Kunden.

  Materialfl uss-Analyse durchführen

  Abfälle als Ressource denken

  Recycling-Partnerschaften aufbauen

  Produkte für Langlebigkeit und Reparierbarkeit 
designen

   Sharing-/Leasing-Modelle prüfen

   Green Tech Valley: Circular Economy Network

BERICHTE

ZIRKU-
LARITÄT

KOMMUNI-
KATION

CO2-
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Green Transformation Map 2026
Für KMU Mein persönlicher Plan zur Erfüllung aller direkten und 

indirekten Anforderungen zur grünen Transformation

EmpCo

  Hersteller
  Verkäufer
  Dienstleister

von Endprodukten für 
Verbraucher

KOMMUNIKATION

   KMU als Lieferant von 
CSDDD-pfl ichtigen
Unternehmen 
(> 5.000 MA
> 1,5 Mrd. €)

   Zulieferer von CSRD-
pfl ichtigen Unternehmen

Omnibus: „Value Chain Cap" 
begrenzt / Datenanfragen, 

aber: Kunden fragen 
trotzdem nach 

ESG-Daten!

   Zulieferer o. Hersteller 
von Produkten, für die 
DPP-Pfl ichten gelten

Erste Produktgruppen: 
Möbel, Textilien, Stahl, 
Batterien, Elektronik 

(ab 2026/27)

FINANZEN

BERICHTE

LIEFER-
KETTE

ÖKODESIGN

CSRD

CSDDD

ESPR. DPP
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1. Themen prüfen! 
Tri� t min. ein Unterpunkt zu, wird das Thema relevant. Jährlich überprüfen und Anwendungspfl ichten beachten.

Unterpunkte abhaken

2. Punkte bei Themen & Maßnahmen: Status markieren!
geplant     in Umsetzung     erledigt

3. Details planen! 
Z. B. Deadlines, Meilensteine, Verantwortliche, etc. notieren.
      Platz für persönliche Planung

Welche Maßnahmen kann ich umsetzen?Wichtige InfosBeschreibungThema

Wichtige InfosGesetz & BeschreibungBetri� t mich das Thema? Welche Maßnahmen muss ich umsetzen? Weitere mögliche Maßnahmen

Unternehmen, die Verpackungen auf 
dem EU-Markt in Verkehr bringen – 

unabhängig von Größe und Art 

   Fulfi llment-Dienstleister 
  Hersteller
  Importeure
  Vertreiber

VERPACKUNG

PPWR

REPARATUR

   Batterien für Verkehrmittel
   Smartphones & Tablets
  Haushaltsgeräte
  Elektr. Displays
  Schweißgeräte
  Server

R2R

Warengruppen aus EU-Drittstaaten:

  Zement
   Eisen u. Stahl
  Aluminium

  Düngemittel
  Strom
  Wassersto� 

AUSNAHME: Importeure 
unter 50 Tonnen Eigenmasse

IMPORTE

CBAM

TAXONOMIE

   Kredit / Finanzierung

   Taxonomie-Daten
für Kunden

   Interesse an 
Green Bonds
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Defi nition Großunternehmen: Unternehmen, die in 2 aufeinander folgenden Jahren 2 von 3 der folgenden Kriterien erfüllen: > 250 MA, > 25 Mio. € Jahresbilanzsumme, > 50 Mio. € Umsatzerlöse 

Abkürzungen: *PIE: Public Interest Entity = kapitalmarktorientierte Unternehmen, Banken, Versicherungen. CSRD-Welle 1 (seit GJ 2024): große PIEs > 500 MA  |  ** VSME-Standard (Voluntary Standard for SMEs), ESRS (European Sustainability Reporting Standards)

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument eine einheitliche Personenbezeichnung verwendet. Diese gilt gleichermaßen für alle Geschlechter. Alle Personen sollen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.

Nähere Informationen zum 
Programm IBW/EFRE- & JTF 
fi nden Sie auf www.efre.gv.at.
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CSRD (Corporate Sustainability 
Reporting Directive) AT: NaBeG
EU-Rechtsrahmen für Nachhaltigkeits-
berichterstattung. Unternehmen müs-
sen im Geschäftsbericht o� enlegen, 
wie sie auf Umwelt und Gesellschaft 
wirken und wie Nachhaltigkeitsthemen 
ihr Geschäft beeinfl ussen. Berichtet 
wird nach EU-Standards (ESRS = 
European Sustainability Reporting 
Standards).

Rechtsrahmen:
- Januar 2023: In Kraft getreten
-  April 2025: ,,Stop the Clock"-Richtlinie
-  Februar 2026: Omnibus-I-Richtlinie
-  Bis März 2027: Nationale Umsetzung der 

Omnibus-Änderungen
Anwendungspfl ichten:
-  Seit GJ 2024: PIEs* berichten nach ESRS
-  Ab GJ 2027: EU-Unternehmen: > 1.000 MA 

und > 450 Mio. € Nettoumsatz
-  Ab GJ 2028: Nicht-EU-Unternehmen: Mut-

terkonzern > 450 Mio. € EU-Nettoumsatz 
mit EU-Tochter > 200 Mio. € Umsatz

  Doppelte Wesentlichkeitsanalyse durchführen (Inside-
Out & Outside-In)

  Datenstruktur und -prozesse für ESRS-Datenpunkte auf-
bauen (Umwelt, Soziales, Governance)

  Daten sammeln und Bericht verfassen

  Verö� entlichung des Berichts im Lagebericht (zukünftig 
mit XBRL/ESEF-Tagging)

  Externe Prüfung durch akkreditierte Stelle (limited assu-
rance)

  Freiwillige Berichterstattung nach anderen Standards 
(z. B. VSME**, GRI (Global Reporting Initiative), ...) 
erwägen, um Informationsanfragen aus Lieferketten be-
richtspfl ichtiger Unternehmen zu bedienen

  ESG-Daten nutzen, um Attraktivität am Finanzmarkt und 
für Investor:innen zu erhöhen

  Wettbewerbsvorteile bei der Talentakquise durch trans-
parente Nachhaltigkeitskommunikation

EU-Taxonomie-Verordnung
Ein EU-weites Klassifi kationssystem, 
das festlegt, welche wirtschaftlichen 
Aktivitäten als ökologisch nachhaltig 
gelten. Berichtspfl ichtige Unternehmen 
müssen o� enlegen, welcher Anteil 
ihres Umsatzes, ihrer Investitionen 
(CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx) 
auf solche nachhaltigen Aktivitäten 
entfällt.

Rechtsrahmen:
- Juli 2020: In Kraft getreten
-  Jan. 2026: Vereinfachte O� enlegungsre-

geln (Delegierte VO (EU) 2026/73) in Kraft
Anwendungspfl ichten:
-  Seit GJ 2022: O� enlegungspfl ichten für 

Finanzmarktteilnehmer
-  Seit GJ 2021/22: PIE*s prüfen und ver-

ö� entlichen Taxonomiefähigkeit und 
-konformität

-  Ab GJ 2027: Pfl icht für alle CSRD-pfl ich-
tigen Unternehmen

  Taxonomiefähigkeit analysieren: Welche Wirtschaftsakti-
vitäten sind in der Taxonomie gelistet?

  Taxonomiekonformität prüfen (dreistufi g): 1) Technische 
Bewertungskriterien erfüllen, 2) DNSH-Prüfung (Do No 
Signifi cant Harm), 3) Soziale Mindeststandards einhalten

  Anteil Umsatz, CapEx und OpEx nach Taxonomiedefi ni-
tion berechnen

   Ergebnisse im Lagebericht verö� entlichen

  Externe Prüfung (im Rahmen der CSRD-Prüfung)

  Freiwillige Taxonomie-Analyse zur Identi-
fi kation nachhaltiger Geschäftsfelder

  Nachhaltige Investments und Finanzierungsmöglichkei-
ten (Green Bonds) erschließen

  Nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln, die taxono-
miekonform sind

  Wettbewerbsvorteile durch als nachhaltig klassifi zierte 
Aktivitäten sichern

EmpCo oder ECGT
(Empowering Consumers for the 
Green Transition)
Schutz vor irreführenden Um-
weltaussagen (Greenwashing). 
Verbietet u. a. nicht nachweisbare 
Umweltaussagen und Werbung mit 
CO2-Kompensation. Die ergänzende 
Green Claims Directive soll Mindest-
standards und unabhängige Prüfung 
einführen.

Rechtsrahmen:
- März 2024: In Kraft getreten
-  März 2026: Frist für nationale Umsetzung 

(AT: UWG-Novelle noch ausständig)
Anwendungspfl ichten:
-  Ab 27. September 2026: Alle Unternehmen, 

die Umweltaussagen gegenüber 
Verbraucher tre� en

  Bestandsaufnahme aller Umwelt- und Nachhaltigkeitsaus-
sagen durchführen (Verpackungen, Website, Werbung, 
Produktnamen)

  Begri� e wie „umweltfreundlich" oder „grün" sind nur 
zulässig, wenn eine nachweisbare „anerkannte hervor-
ragende Umweltleistung" vorliegt (z. B. EU Ecolabel, 
EMAS). Generische Claims ohne Nachweis sind verboten. 

  CO2-Kompensations-Claims streichen: Werbung mit „kli-
maneutral" auf Produktebene basierend auf O� setting ist 
per se unzulässig

  Selbst erstellte Umweltsiegel entfernen, sofern sie nicht 
auf einem unabhängig geprüften Zertifi zierungssystem 
beruhen

  Zukunftsversprechen absichern: Aussagen wie „klimaneu-
tral bis 2030" sind nur zulässig mit konkr. Reduktionsplan, 
messbaren Zwischenzielen u. unabhängiger Verifi zierung

  Informationspfl ichten erfüllen: Verbraucher aktiv über 
Haltbarkeit, Reparierbarkeit und Software-Update-Dauer 
der Produkte informieren

  Kommunikation frühzeitig an neue Vorgaben anpassen

  Vertrauen bei Konsument:innen durch verifi zierbare Um-
weltaussagen stärken

  Kommunikation frühzeitig an neue Vorgaben anpassen 
und Vertrauen bei Konsument:innen stärken

  Glaubwürdige Nachhaltigkeitskommunikation als Wett-
bewerbsvorteil nutzen

EI
N

K
A

U
F 

&
 L

IE
FE

R
K

ET
TE

CSDDD
(Corporate Sustainability Due Dili-
gence Directive)
Gesetzliche Sorgfaltspfl icht für große 
EU-Unternehmen: Sie müssen prüfen, 
ob in ihren globalen Lieferketten 
Menschenrechte verletzt oder die Um-
welt geschädigt wird – und dagegen 
vorgehen.

Rechtsrahmen:
- Juli 2024: In Kraft getreten
-  Februar 2026: Omnibus-I-Richtlinie (Ver-

einfachung und Verschiebung der Fristen)
-  Bis Juli 2028: Umsetzung in nationales 

Gesetz
Anwendungspfl ichten:
-  Ab 26. Juli 2029: EU-Unternehmen mit 

> 5.000 MA UND > 1,5 Mrd. € Nettoumsatz 
weltweit und Nicht-EU-Unternehmen mit 
> 1,5 Mrd. € EU-Nettoumsatz

  Risikobasierte Lieferanten-Analyse durchführen (Fokus 
auf schwerwiegendste und wahrscheinlichste 
Auswirkungen auf Menschenrechte und die Umwelt), 
indirekte Lieferanten bei konkreten, überprüfbaren 
Hinweisen auf Risiken

  Entsprechende Sorgfaltspfl ichten im Management ver-
ankern

  Maßnahmenplan (Prävention, Mitigation, Beendigung) 
entwerfen

  Beschwerdemechanismus einrichten

  Due-Diligence-Policy alle 5 Jahre überprüfen

  Reporting im Rahmen der CSRD

  Freiwillige Lieferketten-Risikoanalyse als Wettbewerbsvor-
teil (z. B. bei ö� entlichen Ausschreibungen, außerdem um 
Vertrauensbasis gegenüber Kund:innen und Ö� entlichkeit 
zu stärken, Image und Attraktivität für Investor:innen ver-
bessern, auf Fragen großer Kund:innen, die CSDDD-pfl ich-
tig sind, vorbereitet sein

CRMA (European Critical Raw Mate-
rials Act)
EU-Verordnung zur Sicherung der Ver-
sorgung mit kritischen Rohsto� en wie 
Lithium, Kobalt oder Seltenen Erden. 
Unternehmen, die solche Rohsto� e 
importieren, müssen ihre Lieferketten 
regelmäßig auf Risiken prüfen.

Rechtsrahmen:
- Mai 2024: In Kraft getreten
-  Bis 2030: Stufenweise Festlegung von Re-

cyclingquoten und Diversifi zierungszielen
Anwendungspfl ichten:
-  Seit 2024: Unternehmen, die strategische/

kritische Rohsto� e importieren und in stra-
tegischen Technologien einsetzen, mit 
> 500 MA und > 150 Mio. € Nettoumsatz

Liste der Rohsto� e: 
siehe greentech.at/transformation 
oder Anhang der Verordnung

  Alle 3 Jahre Risikobewertung der Rohsto
  ieferkette 
durchführen, inkl.: 
1)  Mapping: Wo werden die strategischen Rohsto� e ge-

wonnen, verarbeitet, recycelt?

2)  Risikoanalyse: Welche Faktoren könnten die Lieferkette 
stören?

3)  Mitigationsmaßnahmen: Was tun wir bei identifi zierten 
Schwachstellen?

  Risikominderungsstrategie erstellen (Diversifi zierung, 
Substitution, Lagerhaltung)

  Recycling-Möglichkeiten für kritische Rohsto� e ausbauen

  Ergebnisse dokumentieren und dem eigenen Verwal-
tungsrat/Leitungsorgan vorlegen

  Closed-Loop-Systeme u. Kreislaufwirtschaft für kritische 
Rohsto� e aufbauen (z.B. internes Kupferrecycling wie AT&S)

  Recyclingtechnologien evaluieren (z. B. CLARITY LIBS von 
Binder+Co für Aluminiumschrott)

  Import-Abhängigkeiten aktiv reduzieren

  Sekundärrohsto� -Märkte erschließen

  Marktpotenzial kritischer Sekundärrohsto� e nutzen

CBAM (Carbon Border Adjustment 
Mechanism)
CO2-Grenzausgleich: Wer best. 
CO2-intensive Waren (z. B. Stahl, 
Aluminium, Zement) aus Nicht-EU-
Ländern importiert, muss CO2-Zer-
tifi kate kaufen, so wird verhindert, 
dass Unternehmen ihre Produktion in 
Länder mit niedrigeren Klimaaufl agen 
verlagern (sog. „Carbon Leakage").

Rechtsrahmen:
- Mai 2023: In Kraft getreten
- Oktober 2023: Übergangsphase gestartet
- Januar 2026: Start defi nitive Phase
Anwendungspfl ichten:
-   Ab 01. Januar 2026: Importeure von Ze-

ment, Eisen/Stahl, Aluminium, Düngemit-
tel, Strom und Wassersto�  aus Nicht-EU-
Ländern — Zulassung als CBAM-Anmelder 
erforderlich (Antrag bis 31. März 2026)

-   Ab 01. Februar 2027: Verkauf der CBAM-
Zertifi kate

-   Bis 30. September 2027: erste CBAM-Er-
klärung & Abgabe (Importjahr 2026)

  Status als zugelassener CBAM-Anmelder beantragen (über 
CBAM-Register)

  Emissionsdaten der importierten Waren erheben: Graue 
Emissionen (direkt und indirekt) pro Produkt vom Herstel-
ler im Drittland bescha� en

  CBAM-Zertifi kate kaufen (Preis orientiert sich am EU-ETS-
Preis)

  Quartalsweise Mindestzahl an Zertifi katen vorhalten (ab 
Importjahr 2027)

  Jährliche CBAM-Erklärung im CBAM-Register einreichen 
(erstmals bis 30. September 2027 für das Jahr 2026)

Zusatzinfo:

(Im Drittland bereits gezahlte CO2-Preise können angerechnet 
werden)

  CO2-Fußabdruck in der Lieferkette systematisch erfassen

  Umstieg auf Lieferanten mit geringeren Emissionen prüfen

  Langfristig auf sauberere Produktionsverfahren setzen

  Dekarbonisierungsprojekte anstoßen

  Wettbewerbsfähigkeit durch frühzeitige CO2-Reduktion 
sichern

EUDR (European Union Deforestation 
Regulation)
Sorgfaltspfl icht für Unternehmen um 
sicherzustellen, dass bestimmte Roh-
sto� e (Rinder, Kakao, Ka� ee, Palmöl, 
Kautschuk, Soja, Holz) und daraus 
hergestellte Produkte am EU-Markt 
nicht zu Entwaldung beigetragen 
haben.

Rechtsrahmen:
- Juni 2023: In Kraft getreten
-  Dezember 2025: Verschiebung des An-

wendungsbeginns
Anwendungspfl ichten:
-  Ab 30. Dezember 2026: Große und mittlere 

Unternehmen (Sorgfalts- und Berichts-
pfl icht)

-  Ab 30. Juni 2027: Klein- und Kleinstunter-
nehmen (Sorgfalts- aber keine Berichts-
pfl icht)

  Due-Diligence-System aufbauen – Drei kumulative Bedin-
gungen je Produkt sicherstellen: entwaldungsfrei (Stichtag 
31.12.2020), legal im Erzeugerland produziert, Sorgfalts-
erklärung liegt vor:

  1)  Informationssammlung inkl. Geolokalisierungsdaten der 
Rohsto� quellen

  2)  Risikobewertung durchführen: Prüfung der Lieferkette 
auf Entwaldungsrisiko

  3)  Risikominderungsmaßnahmen umsetzen, wenn das 
Risiko nicht vernachlässigbar ist

  4)  Sorgfaltserklärung (Due Diligence Statement = DDS) 
digital im EU-Informationssystem einreichen

  

  Referenznummern der Sorgfaltserklärung an Abnehmer in 
der Lieferkette weitergeben

  Nicht-KMU-Marktteilnehmer und -Händler: Jährlich ö� ent-
lich über die Sorgfaltspfl ichtregelung berichten (z. B. auf 
der Website)

  Für Downstream-Operateure: 

  Referenznummern der DDS sammeln

  Lieferketten-Transparenz und Rückverfolgbarkeit proaktiv 
aufbauen

  Entwaldungsfreie Bescha� ung als Nachhaltigkeitsziel ver-
ankern

  Partnerschaften mit zertifi zierten Lieferanten stärken

  Nachh. Rohsto� quellen als Marktdi� erenzierung nutzen

  Reputationsrisiken durch frühe Compliance minimieren
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ESPR (Ecodesign for Sustainable 
Products Regulation)
Rahmenverordnung für Nachhaltig-
keitsanforderungen an nahezu alle 
physischen Güter am EU-Markt (Halt-
barkeit, Reparierbarkeit, Recycling-
fähigkeit, Digitaler Produktpass). Kon-
krete Anforderungen je Produktgruppe 
über delegierte Rechtsakte.

Rechtsrahmen:
- Juli 2024: In Kraft getreten
-  Ab 2026-2030: Delegierte Rechtsakte pro 

Produktgruppe
Anwendungspfl ichten:
-  Ab 19. Juli 2026: Vernichtungsverbot für 

unverkaufte Textilien/Schuhe
-  Ab 19. Juli 2030: Vernichtungsverbot für 

mittlere Unternehmen 
-  Je Produktgruppe: Ökodesign-Anforde-

rungen und DPP treten mit dem jeweiligen 
delegierten Rechtsakt in Kraft

  Betro� enheit der eigenen Produktgruppen prüfen 
(Arbeitsplan der Kommission verfolgen)

  Lebenszyklusanalysen (LCA) durchführen

  Produkte auf Haltbarkeit, Reparierbarkeit, Recyclingfähig-
keit optimieren

  Digitalen Produktpass (DPP) erstellen und auf dem 
Produkt zugänglich machen (z. B. QR-Code) mit Infos zu 
Material, Umweltfußabdruck, Reparierbarkeit, Entsorgung

  Vernichtungsverbot für unverkaufte Ware beachten (ab 
07/2026 für Großunternehmen): Unverk. Textilien/Schuhe 
(inkl. Retouren) dürfen nicht vernichtet werden — alter-
native Vertriebswege oder Weiterverwertung organisieren

  O� enlegungspfl icht: Jährlich auf der Website verö� entli-
chen, wie viele unverkaufte Verbraucherprodukte entsorgt 
wurden (Menge, Gewicht, Gründe, Entsorgungswege)

  Konformitätsbewertung und technische Dokumentation 
für jedes Produkt erstellen

  Circular-Design-Prinzipien frühzeitig in die Produktent-
wicklung integrieren

  Sobald verfügbar: DPP als Di� erenzierungsmerkmal und 
Transparenzinstrument nutzen

  Nachhaltige Geschäftsmodelle evaluieren

  Innovation in Recyclingtechnologien u. Sekundärrohsto� en

  Wettbewerbsvorteile d. nachhalt. Produktgestalt. erzielen 

Right-to-Repair-Directive
Hersteller bestimmter Produkte 
müssen Reparaturen auch nach Ab-
lauf der Gewährleistung durchführen. 
Reparatur verlängert Gewährleistung 
um 1 Jahr. Verbot von Reparatur-
hindernissen (vertraglich, Hardware, 
Software).

Rechtsrahmen:
- Juli 2024: In Kraft getreten
- Bis Juli 2026: Nationale Umsetzung
Anwendungspfl ichten:
-  Seit Juni 2025: Reparierbarkeitsanforde-

rungen und Energielabel für Smartphones 
und Tablets (eigene Ökodesign-VO)

-  Ab 31. Juli 2026: Hersteller von Produkten 
mit Ökodesignreparierbarkeitsverordnung 
(Anhang II)

Hinweis: Erweiterung der Produktgruppen 
mit neuen Ökodesign-Rechtsakten

  Reparaturinfrastruktur aufbauen

  Reparaturpfl icht nach Gewährleistung: Auf Verlangen des 
Verbrauchers muss das Produkt zu einem angemessenen 
Preis und in angemessener Frist repariert werden

  Ersatzteile über die in der jeweiligen Ökodesign-Verord-
nung festgelegte Dauer verfügbar halten

  Reparaturinformationen und -anleitungen für unabhängige 
Werkstätten zugänglich machen

  Keine Reparaturhindernisse einbauen: Verbot von vertrag-
lichen, hardware- oder softwareseitigen Maßnahmen, die 
Reparaturen durch Dritte verhindern

  Standardisiertes Reparatur-Informationsformular bereit-
stellen (Preis, Dauer, Bedingungen)

  Hinweis Kaufrecht: Wählt der Verbraucher Reparatur statt 
Ersatzlieferung, verlängert sich die Gewährleistung um 12 
Monate (betri� t alle Verkäufer)

  Reparatur-Services als Kundenbindungsinstrument und 
neue Einnahmequelle nutzen

  Produkte reparierbar gestalten (Design for Repair)

  Take-Back- und Refurbishment-Programme aufbauen

  Reparatur-Netzwerke und Partnerschaften mit unabhängi-
gen Werkstätten stärken

  Kreislaufwirtschaftliche Geschäftsmodelle evaluieren

PPWR
(Packaging and Packaging Waste 
Regulation)
EU-weit einheitliche Verordnung für 
Verpackungen und Verpackungs-
abfälle. Ziele: alle Verpackungen bis 
2030 recyclingfähig, Abfallreduktion 
(5 % bis 2030, 15 % bis 2040), Min-
dest-Rezyklat-Anteile, Mehrwegsys-
teme, harmonisierte Kennzeichnung.

Rechtsrahmen:
- Februar 2025: In Kraft getreten
Anwendungspfl ichten:
-  Ab 12. August 2026: Verordnung gilt all-

gemein (u. a. PFAS-Grenzwerte für lebens-
mittelberührende Verpackungen, Konfor-
mitäts- und Dokumentationspfl ichten)

-  Ab 2030: Mindestanforderungen Recycling-
fähigkeit, Rezyklat-Quoten für Kunststo� , 
Einwegverbote (z. B. Gastro-Kleinverpa-
ckungen)

-  Ab 2035: Großmaßstäbliches Recycling 
aller Verpackungen muss möglich sein

  Konformitätsbewertung für jede Verpackungsart durch-
führen und technische Dokumentation erstellen

  Verpackungsminimierung: Gewicht und Volumen auf das 
funktional notwendige Maß reduzieren

  PFAS-Grenzwerte einhalten bei lebensmittelberührenden 
Verpackungen

  Harmonisierte Kennzeichnung anbringen (Material, Entsor-
gung): Details durch Durchführungsrechtsakte (ab 2028)

  Digitale Informationen bereitstellen (z. B. QR-Code) für 
bestimmte Verpackungsangaben

  Ab 2030: Recyclingfähigkeit nachweisen, Mindest-Rezyk-
lat-Anteile einhalten, keine Einwegplastik-Kleinverpackun-
gen im Gastrobereich

  Ab 2035: Verpackungen müssen in einem existierenden Re-
cyclingsystem großmaßstäblich verwertet werden können

Erweiterte Herstellerverantwortung (EPR): Registrierung und 
fi nanzielle Beiträge für Sammlung und Recycling

  Verpackungsdesign frühz. auf Recyclingfähigk. optimieren

  Mehrweg- und Nachfüllsysteme evaluieren

  Rezyklat-Einsatz erhöhen und Lieferantenbeziehungen für 
Sekundärrohsto� e aufbauen

  Innovative, nachhaltige Verpackungslösungen als Markt-
di� erenzierung nutzen

  Verpackungsreduktion als Kostensenkungshebel nutzen

Wichtige InfosGesetz & BeschreibungBetri� t mich das Thema? Welche Maßnahmen muss ich umsetzen? Freiwillige Maßnahmen (sinnvoll bei Marktdruck)

Unternehmen, die folgende Rohsto� e/
Produkte in der EU in Verkehr bringen, 

exportieren oder importieren: 
Rinder, Kakao, Ka� ee, Palmöl, 

Kautschuk, Soja, Holz u. 
daraus hergest. Produkte 
(z. B. Fleisch, Reifen, …)

Alle Unternehmen, die physische 
Güter in der EU herstellen, 

importieren oder vertreiben
(Siehe Produktgruppen 
lt. erstem Arbeitsplan 

2025-2030)

ÖKODESIGN

ENTWALDUNG

  Unternehmen, die gelistete o. 
strategische Rohsto� e/Waren aus dem 

EU-Ausland importieren UND diese 
zur Herstellung strat. Techno-

logien verwenden UND 
> 500 MA u. > 150 Mio. € 

Jahresnetto-
umsatz haben

ROHSTOFFE

VERPACKUNG

   EU-Unternehmen:EU-Unternehmen:
> 5.000 MA u. > 1,5 Mrd. € 
Nettoumsatz weltweit

   Nicht-EU-Unternehmen: 
> 1,5 Mrd. € 
EU-Nettoumsatz
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Warengruppen aus EU-Drittstaaten:

  Zement
   Eisen u. Stahl
  Aluminium

  Düngemittel
  Strom
  Wassersto� 

AUSNAHME: Importeure unter 
50 t. CBAM-Waren pro Jahr 

(außer Strom u. 
Wassersto� )

IMPORTE

REPARATUR

BERICHTE
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   CSRD-pfl ichtig 
(PIEs*: ab GJ 2024, 
Große Kapitalgesellschaften 
(> 1.000 MA u. 
> 450 Mio. € Umsatz): 
ab GJ 2027)

FINANZIERUNG

Green Transformation Map 2026
Für Großunternehmen Mein persönlicher Plan zur Erfüllung aller direkten 

Anforderungen zur grünen Transformation
1. Themen prüfen! 

Tri� t min. ein Unterpunkt zu, wird das Thema relevant. Jährlich überprüfen und Anwendungspfl ichten beachten.
Unterpunkte abhaken

2. Punkte bei Themen & Maßnahmen: Status markieren!
geplant     in Umsetzung     erledigt

   PIEs*
   EU-Unternehmen: > 1.000 MA 

u. > 450 Mio. € Nettoumsatz
   Nicht-EU-Unternehmen: 

Mutterk. > 450 Mio. € EU-
Umsatz mit EU-Tochter 
> 200 Mio. € Umsatz

3. Details planen! 
Z. B. Deadlines, Meilensteine, Verantwortliche, etc. notieren.
      Platz für persönliche Planung

www.greentech.at/transformation

CSRD

Taxonomie

CSDDD

CRMA

CBAM

EUDR

ESPR

R2R

PPWR

KOMMUNIKATION

von Endprodukten 
und -services für

 Verbraucher

  Hersteller
  Verkäufer
  Dienstleister
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G EmpCo

   Batterien für Verkehrmittel
   Smartphones & Tablets
  Haushaltsgeräte
  Elektr. Displays
  Schweißgeräte
  Server

Unternehmen, die Verpackungen 
auf dem EU-Markt in Verkehr bringen – 

unabhängig von Größe und Art 

   Fulfi llment-Dienstleister 
  Hersteller
  Importeure
  Vertreiber


